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Die Begutachtung gemäß §8 AlVG ist eine Einschätzung – 
unter Berücksichtigung berufskundlicher Expertise –  
ob Fähigkeiten für bestimmte Tätigkeiten vorhanden  
sind sowie ob Arbeitsfähigkeit gemäß §8 AIVG vorliegt.

Inhalt
•  Arbeitsmedizinische Anamnese und Untersuchung mit 

Status und Befundsichtung
•  Bei Bedarf Befundeinholung und fachärztliche  

Untersuchungen

Ergebnis
Es erfolgt ein arbeitsmedizinisches Sachverständigen- 
gutachten.
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